
Hausordnung          06/2024 

 
Präambel 
Wir sind rücksichtsvoll, hilfsbereit und ehrlich und gehen freundlich und höflich miteinander 
um. 
Wir beachten die Belehrungen und Hinweise aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Schule. 
Wir melden Unfälle, Gefahren und grobe Verstöße. 
Wir gehen sorgsam mit dem Schulinventar, unseren Lehrmitteln und persönlichem 
Eigentum um. 
Wir bewegen uns vorsichtig und ohne andere zu gefährden. 
Wir benutzen keine fremden Hilfsmittel. 
Wir achten auf hygienisches Verhalten. 
Beim eigenmächtigen Verlassen der Schule während der Unterrichtszeit erlischt die 

Aufsichtspflicht und der Versicherungsschutz. 
Wir benutzen die Aufzüge nicht, wenn wir in der Lage sind, Treppen zu steigen. 
Wir verhalten uns umweltschonend, sparen Energie und Wasser. 
Allen Schülerinnen und Schülern ist das Rauchen im Schulgelände verboten. 
Allen Schülerinnen und Schülern ist Innerhalb des Schulgebäudes und Schulgeländes der 
Besitz von Energiedrinks, die Einnahme sowie der Besitz leerer Behältnisse dieser und 
anderer aufputschender Getränke untersagt. 
Im engen schulischen Bereich (Aufenthalt in der Schule sowie Teilnahme an schulischen 
Veranstaltungen) besteht ein striktes Verbot, Drogen (z.B. Cannabisprodukte), gleich in 
welcher Menge und Form, mit sich zu führen. Dies gilt für alle Personen, die sich im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände aufhalten bzw. an verbindlichen schulischen 
Veranstaltungen (§ 26 SächsSchulG) teilnehmen. 
 
1. 
Die Schule ist von 6:45 bis 15:15 Uhr geöffnet. 
Ab 6:45 Uhr ankommende Schülerinnen und Schüler verbleiben bis 7:00 Uhr unter 
Aufsicht im Foyer.  
Ab 7.00 Uhr halten sie sich unter Aufsicht auf dem Gang und / oder in ihren 
Klassenräumen oder auf dem Sportplatz auf. 
Ab 7.30 Uhr sind alle Schülerinnen / Schüler in ihren Klassenräumen unter Aufsicht von 
Fachlehrerinnen / Fachlehrern / Pädagogischen Fachkräften. 
 
Der Schultag endet 14.45 Uhr. 
Schülerinnen / Schüler, die den Schulweg selbstständig zurücklegen, verlassen nach 
Unterrichtsschluss sofort die Schule / das Schulgelände. 
Für Schülerinnen / Schüler, die Fahrdienste nutzen, besteht eine Aufsicht  
- bis 15 Uhr am Glasfahrstuhl, am Ausgang zum Oberschulhof, im Foyer, 
- bis 15.15 Uhr ausschließlich im Foyer. 
 

2. 
Wenn Eltern ihr Kind in die Schule begleiten, dann nur bis in das Foyer. Eltern holen 

ihr Kind auch dort ab. 
 
3. 
Schüler aus Klassen ohne anwesende Pädagogische Fachkräfte (PF) halten sich vor 
dem Unterricht im Foyer, Klassenraum oder Sportplatz und nach dem Unterricht im 

Foyer auf. 
 



4. 
Wir halten alle Unterrichts- und Pausenzeiten ohne Klingelzeichen ein. 
 
5. 
Wir sind 5 Minuten vor Stundenbeginn an unserem Arbeitsplatz und bereiten uns auf 
den Unterricht vor. 
 
6. 
Wenn keine Aufsichtsperson in der Klasse ist, meldet 10 Minuten nach 

Stundenbeginn die Klassensprecherin/der Klassensprecher im Sekretariat das 

Fehlen der Lehrkraft. 
 
7. 
Im Unterricht sind wir aufmerksam und entfernen vorher alle Dinge, die uns ablenken, 
vom Arbeitsplatz (Handys abschalten). 
 
8. 
Wir verlassen die Unterrichtsräume sauber und ordentlich und schließen die Fenster. 
Nach der letzten Stunde stellen wir die Stühle hoch. 
 
9. 
Die erste große Pause ist Hofpause. Die Hofaufsicht entscheidet nach Wetterlage 

über Haus- oder Hofpause. Klassen ohne PF verbringen die Hauspause im Foyer. 
 
10. 
Wir achten bei allen Mahlzeiten auf gute Tischsitten und hinterlassen unseren 

Essplatz sauber. Das Geschirr verbleibt im Speisesaal. 
 
 
Beschluss der Schulkonferenz vom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


